
Wichtige Informationen zum Zusammenschluss von Tschiertschen-Praden 
mit Chur

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Tschiertschen-Praden

Ab dem 1. Januar 2025 wird Tschiertschen-Praden ein Teil der Stadt Chur. Mit dieser Broschü-
re möchten wir Sie über die wichtigsten Änderungen informieren, die unseren gemeinsamen 
Weg in die Zukunft betreffen.

Am 15. Juni hat Tschiertschen-Praden und am 22. September 2024 hat Chur dem Zusammen-
schluss der beiden Gemeinden zugestimmt. Seitdem arbeitet der Übergangsvorstand, be-
stehend aus Gemeindepräsident Roderick Galantay und Stadtpräsident Urs Marti, intensiv an 
der Umsetzung der Fusion. Aufgrund der kurzen Umsetzungsfrist sind jedoch noch nicht alle 
Einzelheiten abschliessend geklärt. Wir bitten Sie hierfür um Ihr Verständnis.

In dieser Broschüre haben wir die wichtigsten Informationen und Änderungen für Sie in alpha-
betischer Reihenfolge zusammengestellt. 

Unser Ziel ist es, Ihnen den Übergang von der Gemeindeverwaltung Tschiertschen-Praden 
zur Stadtverwaltung Chur so einfach und reibungslos wie möglich zu gestalten. Sollten den-
noch Fragen oder Anliegen bestehen, stehen Ihnen die Stadtkanzlei (Telefon 081 254 51 06), 
der bisherige Gemeindepräsident, Roderick Galantay (Telefon 079 676 97 13), sowie Stadt-
schreiber Marco Michel (Telefon 081 254 41 12, stadtkanzlei@chur.ch) jederzeit gerne zur 
Verfügung.

Freundliche Grüsse
im Namen des Stadtrates 

Urs Marti	 Marco Michel
Stadtpräsident	 Stadtschreiber

Stadtrat						      Stadtrat, Rathaus, Poststrasse 33, Postfach 810, 7000 Chur

Rathaus
Poststrasse 33					     An die Einwohnerinnen und Einwohner 
Postfach 810						      der Gemeinde Tschiertschen-Praden
7000 Chur
														            
														            
														            
														            
							       Chur, im Dezember 2024



Willkommen
in Chur

Tschiertschen-Praden
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Social Media

Folgen Sie uns auf:

Amtsblatt der Stadt Chur

• Gratis-Abo für drei Monate
• Jahresabo für Fr. 40.00
• Erscheint wöchentlich
• Erhältlich als gedruckte 
  Ausgabe oder als E-Paper

Newsletter, Abo-Dienste 

Jetzt bequem abonnieren:
• Newsletter der Stadt Chur

Abo-Dienst zur Erinnerung an:
• Papiersammlung
• Kartonsammlung
• Grüngutsammlung
• Wahlergebnisse
• Bauprojekte

www.chur.ch   
Über 100 städtische Dienstleis-
tungen online erledigen.
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Weiterführende Infos finden Sie hier:
www.chur.ch
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Wichtigste Informationen von A bis Z

Abstimmungen und Wahlen
Bei Abstimmungen und Wahlen erhalten Sie 
künftig die Unterlagen mit einem vorfrankierten 
Rücksendecouvert, welches Sie kostenlos per 
Post aufgeben oder rund um die Uhr in die dafür 
vorgesehen Abstimmmungsbriefkästen beim 
Rat- oder Stadthaus in Chur einwerfen können. 

Abwasser
Das Abwasser der Gemeinde Tschiertschen-Pra-
den wird heute schon in die Abwasserreinigungs-
anlage der Stadt Chur geleitet. Die bestehenden 
Abwassergesetze der Ortsteile Tschiertschen 
und Praden werden übernommen und bleiben 
so lange bestehen, bis sie von der Stadt Chur 
aufgehoben bzw. durch ein neues Recht ersetzt 
werden.

Amtsblatt der Stadt Chur
Das Amtsblatt ist das amtliche Publikations-
organ der Stadt Chur. Es erscheint wöchentlich 
und informiert auf drei redaktionellen Seiten über 
das Churer Geschehen. Im «Kulturblitz» auf der 
Rückseite sind die wöchentlichen Highlights des 
Churer Kulturlebens zu finden. Im amtlichen Teil 
finden Sie die Publikationen der Stadt Chur. Die 
amtlichen Publikationen von Tschiertschen-Pra-
den werden künftig im Berichtsteil von Chur pub-
liziert. Das Amtsblatt in gedruckter oder digitaler 
Form können Sie für einen Jahresbeitrag von Fr. 
40.— bei Somedia abonnieren.

Baubewilligungsverfahren
Die Baugesetze der Gemeinden Tschiertschen 
und Praden bleiben weiterhin gültig, bis sie von 
der Stadt Chur aufgehoben bzw. durch neues 
Recht ersetzt werden. Da die Gesamtrevision 
der Ortsplanung an der Gemeindeversamm-
lung von Tschiertschen-Praden am 4. Dezember 
2024 abgelehnt wurde, gelten nach dem Zu-
sammenschluss mit der Stadt Chur weiterhin die 
bisherigen Baugesetze der beiden Gemeinden. 
Diese kommen jeweils getrennt zur Anwendung. 
Um negative Präjudizien zu vermeiden, ist be-
absichtigt, dass der Stadtrat die dort geltende 
Planungszone verlängert. Für das Baubewilli-
gungsverfahren und die Zuständigkeiten gelten 
ab dem 1. Januar 2025 jedoch die Bestimmungen 
der Stadt Chur. Weitere Informationen finden Sie 
auf www.chur.ch – Bausekretariat.

Betriebe/Unternehmen
Jedes kaufmännisch geführte Gewerbe in Chur 
unterliegt der Meldepflicht. Bei der Stadt Chur 
erfolgt die Meldung über die Einwohnerdienste. 
Bestehende Unternehmen von Tschiertschen-
Praden werden im Januar 2025 automatisch 
erfasst und die ChurCard für Betriebe per Post 
zugestellt. Die ChurCard für Betriebe/Unterneh-
men ist ausschliesslich für die Entsorgungsleis-
tungen gültig und berechtigt zu keinen weiteren 
Vergünstigungen. 
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Betriebe und Unternehmen können sich zudem 
selber im Firmenverzeichnis auf der Website der 
Stadt Chur, www.chur.ch/firmenverzeichnis, ein-
tragen.

Betrieblicher Unterhalt
(Winterdienst und Strassenreinigung)
Der Winterdienst und die Strassenreinigung er-
fahren vorerst keine Änderungen und werden wie 
in den Jahren zuvor beibehalten. Mögliche An-
passungen und Optimierungen erfolgen gegebe-
nenfalls im Jahr 2025.  

Bürgerrecht/Einbürgerung
Mit dem Zusammenschluss werden Personen, 
die das Bürgerrecht von Tschiertschen-Praden 
besitzen, Bürgerinnen und Bürger von Chur. Falls 
Sie dies wünschen, kann Ihr neuer Bürgerort mit 
einem Klammerzusatz des ehemaligen Bürgeror-
tes, also «Chur (Tschiertschen-Praden)», ergänzt 
werden. Dazu müssen Sie dem Zivilstandsamt 
Plessur innert drei Jahren ein entsprechendes 
Gesuch stellen. Die Mitarbeitenden des Zivil-
standsamtes helfen Ihnen gerne weiter (Telefon 
081 254 49 71).

Wenn Sie sich einbürgern lassen möchten, so 
werden Ihre Wohnsitzjahre in Tschiertschen-Pra-
den zu 100 % angerechnet. Weitere Informationen 
finden Sie auf der Webseite der Bürgergemeinde 
Chur unter www.die-buergergemeinde.ch.

ChurCard
Aktuell werden die Einwohnerdaten von 
Tschiertschen-Praden von den städtischen Ein-
wohnerdiensten erfasst. Anfang 2025 ist dies 
abgeschlossen und danach erhalten Sie Ihre per-
sönliche ChurCard per Post zugestellt. Mehr über 
die zahlreichen Vorteile dieser Karte erfahren Sie 
im Begleitbrief, den Sie bei der Zustellung der 
Karte erhalten oder unter www.chur.ch/churcard.

Deutsch für die Schule
Alle Familien mit Kindern im Alter von 3 bis 4 Jah-
ren werden etwa eineinhalb Jahre vor dem Kin-
dergarteneintritt schriftlich kontaktiert, über die 
Angebote des Vorschulbereichs informiert und 
bei Bedarf zur Teilnahme am Programm «Deutsch 
für die Schule» eingeladen.

Entsorgung
Die Organisation der Abfallbewirtschaftung 
richtet sich nach dem Abfallkonzept Tschiert-

schen-Praden. Das Abfallgesetz der Gemeinde 
Tschiertschen-Praden bleibt so lange gültig, bis 
die Regelungen in die entsprechende Gesetzge-
bung der Stadt Chur übernommen werden.

Der Abfuhrplan 2025 wird im Dezember 2024 
an alle Haushaltungen verteilt. Dort finden Sie 
sämtliche Informationen, welche die Entsorgung 
betreffen, insbesondere die Daten der Separat-
sammlungen für die Wertstoffe (Fraktionen) Kar-
ton, Papier und kompostierbare Abfälle. Mögliche 
Touren zu den Fraktionen werden im Jahr 2025 
überprüft und optimiert. 

Unter www.chur.ch/abo besteht die Möglichkeit, 
sich für eine Zustellung der Termine von Separat-
sammlungen per SMS oder E-Mail registrieren zu 
lassen.

• Hauskehricht
Der Hauskehricht kann wie bis anhin über die 
Tiefsammelsysteme mittels Churersäcken 
entsorgt werden. Gebührensäcke von Tschiert-
schen-Praden können selbstverständlich auf-
gebraucht werden. Die Gebührensäcke und 
Containerplomben der Stadt Chur werden im 
Dorfladen Tschiertschen-Praden und der Post-
agentur/Infostelle sowie im Detailhandel in der 
Stadt Chur, bei der Stadtpolizei sowie bei der 
Multisammelstelle in Chur zum Verkauf angebo-
ten. 

• Tiefsammelsysteme
Die bestehenden Tiefsammelsysteme werden 
beibehalten bzw. im Hinblick auf das Behinder-
tengleichstellungsgesetz optimiert.

• Multisammelstelle Tschiertschen
Die Multisammelstelle Tschiertschen für Haus-
kehricht, Glas, Büchsen, Batterien, Altmetall, 
PET, Textil, Karton und Papier im Pajüel wird bei-
behalten. Öffnungszeiten: 7.00–20.00 Uhr.

• Sammelstelle Werkhof Praden
Diese Sammelstelle wird per 1. Januar 2025 
aufgehoben. Für Hauskehricht und Glas stehen 
Gebinde zur Verfügung (Tiefsammelsystem und 
Container). Die Entsorgung der dort gesammel-
ten Wertstoffe erfolgt über die Multisammelstel-
le in Tschiertschen oder an der Industriestrasse 
14 in Chur. Die Informationen dazu finden Sie im 
Abfuhrplan.
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• Sperrgut
Sperrgut kann in der Multisammelstelle an der 
Industriestrasse 14 in Chur entsorgt werden. 
Gegen eine Gebühr bietet die Abteilung Werk-
betrieb einen Abholservice an.

• Grüngut und kompostierbare Abfälle 
– Mit Ausnahme von Neophyten, welche in 

einem geschlossenen Kehrichtsack ens-
torgt werden müssen, können Grünabfälle 
wie Rasenschnitt, Laub und Staudenschnitt 
an der Gründeponie Maläris Tschiertschen 
abgegeben werden.

– Rüstabfälle (Grünkübeli), Balkon- und Topf-
pflanzen (ohne Topf) nach Möglichkeit sel-
ber kompostieren (Kreislaufwirtschaft) oder 
bei der Multisammelstelle Chur in die dafür 
vorgesehenen Mulden abgeben. Alternativ 
ist auch die Entsorgung in der Kompostier-
anlage am Reitnauerweg 31 bei der ARA 
möglich (gemäss Gebührentarif).

• Weitere Abfälle und Informationen
Mehr finden Sie im Abfuhrplan, unter www.
chur.ch/entsorgungrecycling oder direkt bei 
der Multisammelstelle.

Fahrbewilligung Waldstrassen
Für die Ortsteile Tschiertschen und Praden be-
stehen heute zwei unterschiedliche Reglemente: 
das Reglement für das Befahren von Wald- 
und Güterstrassen der ehemaligen Gemeinde 
Tschiertschen und das Strassenreglement der 

ehemaligen Gemeinde Praden. Diese Reglemen-
te bleiben vorerst gültig, bis die Regelungen zu 
den Gemeindestrassen von Tschiertschen und 
Praden in die entsprechende Gesetzgebung 
der Stadt Chur (Reglement für das Befahren von 
Alp-, Feld- und Waldstrassen mit Motorfahrzeu-
gen) aufgenommen werden.

Die Fahrbewilligungen können bei der Abteilung 
Wald und Alpen an der Industriestrasse 14 ab-
geholt oder telefonisch (081 254 42 46) bzw. per 
E-Mail (wua@chur.ch) bestellt werden. Öffnungs-
zeiten: Montag bis Freitag 8.00–11.30 Uhr. 

Familienzentrum Planaterra
Im Auftrag der Stadt betreibt das Familienzen-
trum Planaterra einen kostenlosen Infoschalter 
für Anfragen rund um die Familie und Kinder 
(Beratung, Betreuung, Bildung, Kultur, Sport und 
Freizeit). Informationen zum gesamten Angebot 
des Familienzentrums finden Sie unter 
www.planaterra.ch.

Feuerwehr
Die Feuerwehr Tschiertschen-Praden wird per 
1. Januar 2025 in die Feuerwehr Chur integriert. 
Aufgrund der Distanz bzw. der Anfahrtszeit 
bleibt in Tschiertschen-Praden für den Alarm-
fall weiterhin ein Einsatzelement notwendig. Es 
wird sichergestellt, dass das Einsatzelement 
Tschiertschen-Praden mit einem Sollbestand 
von ca. 25 Angehörigen der Feuerwehr über 
zweckmässige Einsatzfahrzeuge und moderne 
Einsatzbekleidungen verfügt. Die Führung des 
Einsatzelementes Tschiertschen-Praden ist dem 
Kommando der Feuerwehr Chur unterstellt. Im 
Alarmfall unterstützt ein Einsatzelement aus 
Chur die Einsatzkräfte vor Ort. Die Zusammen-
arbeit hat sich bereits seit vielen Jahren bewährt.

Forstwesen
Der bisherige Förster wird in die zuständige 
Dienststelle der Stadt Chur integriert und auch 
künftig als Ansprechperson für die forstlichen 
Anliegen der ehemaligen Gemeinde Tschiert-
schen-Praden eingesetzt. Zuständig ist die Ab-
teilung Wald und Alpen, Telefon 081 254 46 42.

Friedhöfe und Bestattungen 
Die ortsspezifischen Friedhofs-Regelungen wer-
den in der heutigen Form weitergeführt.
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Aus diesem Grund sind das Gesetz und die 
Verordnung so lange gültig, bis die Regelungen 
in die entsprechende Gesetzgebung der Stadt 
Chur aufgenommen werden.  

Das Büro Bestattungen/Friedhöfe der Stadt 
Chur, Telefon 081 254 47 66, ist für alle Fragen 
rund um die Friedhöfe sowie für die Abwicklung 
von Todesfallmeldungen und die Unterstützung 
der Hinterbliebenen beim Abschied zuständig. 
An Samstagen, Sonn und Feiertagen steht Ihnen 
für die Meldung von Todesfällen unter der Num-
mer 079 772 85 18 von 8.30–11.30 Uhr und von 
13.30–17.00 Uhr ein Pikettdienst zur Verfügung. 

Gemeindearchiv
Das Gemeindearchiv Tschiertschen-Praden wird 
per 1. Januar 2025 übernommen und neu er-
schlossen.

Gemeindeverwaltung
Die Gemeindeverwaltung Tschiertschen-Praden 
wird per 31. Dezember 2025 aufgehoben. Bitte 
beachten Sie auch, dass Sie auf der Webseite 
der Stadt Chur unter www.chur.ch sehr viele In-
formationen wie Öffnungszeiten etc. finden. Da-
rüber hinaus können Sie zahlreiche Geschäfts-
fälle bequem online abwickeln. 

Die Mitglieder des Stadtrates stehen Ihnen 
regelmässig für Anregungen, Fragen oder Kritik 
zur Verfügung – dazu verweisen wir auf die Pub-

likation «Der Stadtrat nimmt sich Zeit für Sie» auf 
unserer Website.

Gesetze
Für die zusammengeschlossene Gemeinde 
gilt das kommunale Recht der Stadt Chur. Die 
Rechtserlasse der Gemeinde Tschiertschen-Pra-
den gelten mit Inkrafttreten des Zusammen-
schlusses unter Vorbehalt der folgenden Aus-
nahmen als aufgehoben:

Baugesetz und weitere planerische Grundlagen, 
Gesetz über die Wasserversorgung, Gesetz 
über die Abwasserentsorgung der ehemaligen 
Gemeinde Tschiertschen, Abwassergesetz der 
ehemaligen Gemeinde Praden, Flur-, Weide- und 
Alpgesetz; Gesetz über die Abfallbewirtschaf-
tung, Gesetz über das Bestattungs- und Fried-
hofwesen, Verordnung über das Bestattungswe-
sen, Taxen- und Gebührenordnung, Reglement 
für das Befahren von Wald- und Güterstrassen 
der ehemaligen Gemeinde Tschiertschen, Stras-
senreglement Praden. Diese Erlasse werden per 
1. Januar 2025 ins Recht der Stadt Chur aufge-
nommen. Sie beanspruchen für die ehemalige 
Gemeinde Tschiertschen-Praden, bzw. für deren 
früheren Fraktionen Praden und Tschiertschen, 
so lange Geltung, bis sie von der Stadt Chur auf-
gehoben bzw. durch neues Recht ersetzt wer-
den. Im Zweifelsfall gelten die Erlasse der Stadt 
Chur als massgebend.
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Das Gesetz über Gäste- und Tourismustaxen 
(Tourismusgesetz) der Gemeinde Tschiert-
schen-Praden sowie die entsprechenden Aus-
führungsbestimmungen bleiben nach dem Zu-
sammenschluss für das Gebiet der ehemaligen 
Gemeinde Tschiertschen-Praden für eine Dauer 
von zwei Jahren, das heisst bis zum 31. Dezem-
ber 2026, in Kraft. 

GIS-Stadtplan
Der GIS-Stadtplan ist eine digitale Karte des 
Stadtgebietes, die von der Stadt Chur zur Ver-
fügung gestellt und aktualisiert wird. Der GIS-
Stadtplan zeichnet sich durch einen hohen 
Detaillierungsgrad und eine grosse Aktualität 
der verwaltungseigenen Datenthemen aus. Er 
ist sehr umfangreich und die vollständige Inte-
gration aller Informationen von Tschier-tschen-
Praden wird noch etwas Zeit beanspruchen. Die 
wesentlichen Informationen (z.B. Grundstücke, 
Zonenplan, etc.) von Tschiertschen-Praden 
werden jedoch bereits ab dem 1. Januar 2025 auf 
dem GIS-Stadtplan unter www.stadtplan.chur.ch 
online abrufbar sein.

Wenn Sie ein E-Baugesuch einreichen möchten, 
können Sie in der Zwischenzeit Geodaten auch 
übergeordnet auf dem kantonalen System unter 
www.geo.gr.ch laden.

Im September hat eine öffentliche Auflage 
zur Gebäudeadressierung stattgefunden. Das 
Projekt ist noch nicht abgeschlossen, und daher 

gelten bis auf Weiteres die bisherigen Adressen. 
Die Auflage der Gebäudeadressierung wird An-
fang 2025 wiederholt und gleichzeitig werden 
die Eigentümer mit einem Brief über die Auswir-
kungen informiert. Der Wechsel der offiziellen 
Gebäudeadressen ist auf Sommer 2025 geplant.

Grundbuchamt
Die Umnummerierung der Grundstücke erfolgt 
von Amts wegen durch das Grundbuchamt Chur 
in Zusammenarbeit mit dem Grundbuchgeome-
ter. Sie als Grundstückseigentümer/in müssen 
nichts unternehmen. Der Grundbuchgeometer 
wechselt ebenfalls zur Stadt Chur. Die Grund-
buchpläne werden neu von der Abteilung Ver-
messung der Tiefbaudienste nachgeführt.

Hunde
Betreffend Anmeldung von Hunden nimmt die 
Stadtpolizei mit allen Halter/-innen Kontakt auf. 
Die Gebühr für das Jahr 2025 beträgt Fr. 155.00. 
Für Hunde, die für besondere Funktionen ausge-
bildet und anerkannt sind, entfällt die Taxe.

Jugend
Jugendliche von Tschiertschen-Praden sind 
weiterhin herzlich willkommen im Jugendhaus 
Stadtbaumgarten. Das Jugi ist jeweils am Mitt-
wochnachmittag auch für Kinder der vierten bis 
und mit der sechsten Klasse geöffnet. Informa-
tionen zum Angebot der «JuAr» finden Sie unter 
www.jugendarbeitchur.ch.
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Musikunterricht
Kinder aus der Gemeinde Tschiertschen-Praden 
sind derzeit frei in der Wahl des Musikschulun-
terrichts. Ab Januar 2025 gelten die Bestimmun-
gen und Tarife der Musikschule Chur. 

Kinder, die vor dem Zusammenschluss bereits 
eine andere Musikschule besuchen, können die-
se im Sinne einer Übergangsregelung weiterhin 
besuchen.

Neophyten und Feuerbrand
Auskünfte zu invasiven Neophyten, Neozoen 
und Feuerbrand erhalten Sie bei der Abteilung 
Stadtgärtnerei, Telefon 081 254 47 65.

Öffentlicher Verkehr/Bus
Im Bereich des öffentlichen Verkehrs soll der 
heutige Stand erhalten und, wo sinnvoll, aus-
gebaut werden. Besonders wichtig ist, dass die 
ÖV-Verbindungen möglichst sinnvoll von Gästen 
als auch von Einheimischen gemeinsam genutzt 
werden können. Der Schulbusbetrieb bleibt wie 
bisher bestehen.

Ortsschild
Der Ortsname Tschiertschen-Praden wird bei-
behalten, die Zugehörigkeit zu Chur kommt mit 
einem Zusatz «Chur» auf einer zweiten Zeile zum 
Ausdruck.

Polizei 
Ab dem 1. Januar 2025 ist die Stadtpolizei Chur 
auf dem erweiterten Gemeindegebiet (ehemals 
Tschiertschen-Praden) für die verkehrs- und 
sicherheitspolizeilichen Aufgaben zuständig. 
 
Die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Chur steht 
Ihnen unter der Nummer 081 254 54 54 oder 
über den Polizeinotruf 117 während 365 Tagen 
rund um die Uhr zur Verfügung.

Postleitzahl
Der Zusammenschluss hat keine Auswirkungen 
auf die Postleitzahlen, diese bleiben unverändert 
7063 für Praden und 7064 für Tschiertschen.

Schule/Bildung
Der Kindergarten und die Primarschule von 
Tschiertschen-Praden werden im Rahmen einer 
Quartierbeschulung in die Stadtschule Chur 
integriert. Ab dem 1. Januar 2025 übernimmt 
Carmen Peter die Schulleitung.  

Am 19. November 2024 fand ein Elternabend 
in Tschiertschen statt, an dem über die künf-
tigen Änderungen informiert wurde. Für die 
Sekundarstufe I (Real- und Sekundarschulab-
teilungen) besteht seit dem Schuljahr 2015/16 
eine Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde 
Churwalden. Diese wird nicht weitergeführt. Die 
Bildungskommission und der Stadtrat haben 
entschieden, dass die Schülerinnen und Schü-
ler der Sekundarstufe I wie im Fusionsvertrag 
vorgesehen ab Schuljahr 2025/26 die Schule in 
Chur besuchen.

Auf Wunsch der Erziehungsberechtigten können 
die Schülerinnen und Schüler, welche zum Zeit-
punkt des Zusammenschlusses die Sekundar-
stufe I der Gemeinde Churwalden besuchen, die 
verbleibenden Schuljahre - d.h. längstens bis zur 
Erfüllung der obligatorischen Schulpflicht - in 
Churwalden absolvieren, sofern die Gemeinde 
einer entsprechenden interkommunalen Verein-
barung zustimmt. 

Ab dem Schuljahr 2025/26 besuchen die Schüle-
rinnen und Schüler der Sekundarstufe I die Schu-
le in Chur, voraussichtlich im Schulhausneubau 
Fortuna an der Ringstrasse. 
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• Schuljahr 2025/26
Für die Anmeldung im Kindergarten und in 
der erste Klasse erhalten die Eltern bzw. Er-
ziehungsberechtigten demnächst alle Unter-
lagen vom Schulsekretariat der Stadtschule. 
Die Bedarfserhebung für die schulergänzende 
Betreuung im Schuljahr erfolgt nach den Früh-
lingsferien 2025.

• Weitere Informationen
Informationen zur Organisation und den 
Dienstleistungen der Stadtschule finden Sie 
unter www.stadtschule.chur.ch.

• Kontaktadresse
Das Schulsekretariat und die Schuldirektion 
freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit 
mit der Bevölkerung von Tschiertschen-Pra-
den. Bei Fragen oder Anliegen bitten wir Sie, 
sich direkt zu melden. Wir sind gerne für Sie 
da.

Stadtschule Chur
Schulsekretariat
Poststrasse 35
7001 Chur
Telefon 081 254 44 13
stadtschule@chur.ch

Schulwegsicherheit
Ab dem neuen Schuljahr 2025/26 (August 
2025) übernimmt die Verkehrsinstruktion der 
Stadtpolizei Chur den stufengerechten Ver-

kehrsunterricht für die Schülerinnen und Schüler 
von Tschiertschen-Praden. Ausserdem werden 
zur Sicherheit des Schulbetriebs sporadische 
Schulwegkontrollen durchgeführt und Plakate/
Banner aufgestellt.

Schulzahnpflege
Die obligatorischen Klassenuntersuchungen 
werden zukünftig in der Schulzahnklinik durch-
geführt; der Transport wird organisiert. Die 
Schulzahnpflegeinstruktorin der Stadt wird in 
den Klassen des Kindergartens und der Primar-
schule zweimal pro Schuljahr eine Lektion zur 
Erhaltung der Mundgesundheit halten, eine 
Zahnputzübung durchführen und die Kinder in 
der richtigen Zahnputztechnik instruieren.

Soziale Angebote 
Die sozialen Angebote der Stadt Chur sind auf 
der Website unter «Leben in Chur» zu finden. 
Dort erhalten Sie eine praktische Übersicht über 
die sozialen Angebote sowie Informationen zu 
Freizeit und Sport, Familie/Kinder, Gesundheit 
und Alter, Finanzielle Unterstützung und vieles 
mehr.

Stadtverwaltung
Informationen zu den Departementen, Dienst-
stellen und Abteilungen mit den jeweiligen 
Zuständigkeiten und Öffnungszeiten finden Sie 
auf der Website im unteren Bereich sowie in der 
Navigation bei «Über Chur». Viele Dienstleistun-
gen sind auch online verfügbar unter www.chur.
ch/online-schalter.

Steuern
Die Steuerfuss in Chur beträgt 88 %  
(Tschiertschen-Praden bisher: 120 %).

Der Systemwechsel erfolgt in der Rechnungs-
stellung

Gemäss Art. 152 des kantonalen Steuergeset-
zes erfolgt die provisorische Rechnungstellung 
beim Kanton und den allermeisten Gemeinden, 
so auch in Tschiertschen-Praden, vergangen-
heitsbezogen. Chur stellt hier eine Ausnahme 
dar, indem in Chur eine Gegenwartsfakturierung 
stattfindet und somit die Fakturierung gemäss 
Art. 14 Steuergesetz Stadt Chur im laufenden 
Steuerjahr stattfindet. 
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Was heisst das konkret für die steuerpflichtigen 
Personen von Tschiertschen-Praden:

• Jahr 2025 Tschiertschen-Praden
Im Januar 2025 erfolgt die prov. Fakturierung 
Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern 
2024.

• Jahr 2025 Chur 
Im Juni 2025 erfolgt die prov. Fakturierung der 
Stadtsteuern 2025.

Diese unterschiedlichen Fakturierungssysteme 
führen für die steuerpflichtigen Personen von 
Tschiertschen-Praden dazu, dass sie im Jahr 
2025 zwei Gemeindesteuerrechnungen erhal-
ten. Zum einen im Januar 2025 die Rechnung 
für 2024 (vormals Tschiertschen-Praden) und 
im Juni 2025 die Rechnung für 2025 (neu fusio-
niert). Dies ist leider nicht vermeidbar. Sollte die 
Begleichung dieser beiden Steuerrechnungen 
aufgrund der Fusion der beiden Gemeinden zu 
Liquiditätsproblemen führen, ist die Stadt Chur 
gerne bereit, die Zahlungsfrist aufzuschieben 
oder Ratenzahlungen anzubieten. Bitte wenden 
Sie sich an:

Finanzen und Steuern der Stadt Chur
Abteilung Rechnungswesen
Reichsgasse 60 /Postfach 810 
7001 Chur 
Telefon 081 254 51 03
rechnungswesen@chur.ch

Strassen
Für die Ortsteile Tschiertschen und Praden be-
stehen heute zwei unterschiedliche Reglemente: 
Das Reglement für das Befahren von Wald- 
und Güterstrassen der ehemaligen Gemeinde 
Tschiertschen sowie das Strassenreglement der 
ehemaligen Gemeinde Praden. 

Diese Reglemente bleiben so lange gültig, bis 
die Regelungen bezüglich der Gemeindestras-
sen von Tschiertschen und Praden in die ent-
sprechende Gesetzgebung (Reglement für das 
Befahren von Alp-, Feld- und Waldstrassen mit 
Motorfahrzeugen) der Stadt Chur aufgenommen 
werden.

Für den baulichen Unterhalt der Stassen sind 
die Tiefbaudienste zuständig, während der Grün 
und Werkbetrieb für die Strassenräumung und 
-sauberkeit verantwortlich ist.

Strom 
Die Energieversorgung der Gemeinde Tschiert-
schen-Praden wird in die bestehende Energie-
versorgung der Stadt Chur integriert. Der Zu-
ständigkeitsbereich der IBC wird auf das Gebiet  
der ehemaligen Gemeinde Tschiertschen-Pra-
den ausgeweitet. Damit übernimmt die IBC die 
Aufgaben, die bislang vom Elektrizitätswerk 
Tschiertschen-Praden ausgeführt wurden. 
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Testamente/Verfügungen von Todes wegen 
Die bei der Gemeinde Tschiertschen-Praden 
hinterlegten Verfügungen von Todes wegen 
werden per 1. Januar 2025 durch die Einwohner-
dienste übernommen. Neue Verfügungen kön-
nen am Schalter der Einwohnerdienste im Stadt-
haus gegen eine einmalige Gebühr von Fr. 80.00 
hinterlegt werden.

Vereine
Gemäss Gesetz über die Jugendförderung in 
der Stadt Chur (RB 361) leistet die Stadt jähr-
lich Beiträge an Vereine und Organisationen, die 
Kindern und Jugendlichen regelmässig sport-
liche oder andere Freizeitaktivitäten anbieten. 
Die Verantwortlichen der betreffenden Vereine 
werden von der Abteilung Sport der Stadt Chur 
kontaktiert. 

Kulturschaffende, kulturelle Institutionen und 
-vereine können sich gemäss dem Kulturför-
derungsgesetz um städtische Kulturförderung 
bewerben. Anlauf- und Informationsstelle ist die 
Kulturfachstelle der Stadt Chur (kulturfachstel-
le@chur.ch). Kulturveranstaltungen in Chur kön-
nen kostenlos auf dem städtischen Kulturportal 
inseriert werden (www.chur-kultur.ch). Die dort 
erfassten Veranstaltungen bilden die Datenbasis 
für den Kulturblitz im Amtsblatt.   

Grundsätzlich und nach Möglichkeit übernimmt 
die Stadt Chur die im 2025 mit der Gemeinde 

Tschiertschen-Praden getroffenen Vereinba-
rungen mit den Vereinen. Es ist jedoch denkbar, 
dass sich mit der Zeit Anpassungen an generelle 
Regelungen als notwendig erweisen. 

Vereine können sich auf der Website der Stadt 
Chur registrieren. Vereine aus Tschiertschen-
Praden können sich unter www.chur.ch/vereins-
liste selbständig eintragen. Unter www.chur-kul-
tur.ch haben Kulturvereine und -institutionen 
die Möglichkeit, sich und ihr Schaffen auf dem 
Kulturportal vorzustellen.

Wasser 
Für die Wasserversorgung ist neu die IBC Ener-
gie Wasser Chur (IBC) zuständig. Das bestehen-
de Wassergesetz der ehemaligen Gemeinde 
Tschiertschen-Praden wird per 1. Januar 2025 
ins Recht der Stadt Chur aufgenommen und 
behält so lange Gültigkeit, bis es von der Stadt 
Chur aufgehoben bzw. durch neues Recht er-
setzt wird.

Die Abrechnung des Wasserverbrauchs wird bis 
zum Zeitpunkt einer möglichen Verbrauchser-
fassung gleich wie heute erfolgen. Eine Anpas-
sung auf das Verrechnungsmodell der Stadt 
Chur wird nach der Umsetzung einer Mengener-
fassung gemacht. Die heute gültigen Preise und 
Tarife sind unter https://ibc-chur.ch/download/
tariffs/ ersichtlich.
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Website Tschiertschen-Praden
Die Website der Gemeinde Tschiertschen-Pra-
den wird durch die Informatik der Stadt Chur 
aufgehoben.

Die URL https://tschiertschen-praden.ch wird di-
rekt auf die Website der Stadt Chur umgeleitet. 
https://www.tschiertschen.ch die Touristische 
Website bleibt bis auf weiteres bestehen.

Zusatzleistungen zu den Ergänzungsleistungen
Bezügerinnen und Bezüger von kantonalen Er-
gänzungsleistungen (EL) werden in bestimmten 
Situationen mit Zusatzleistungen der Stadt Chur 
unterstützt. Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich; die Prüfung erfolgt mit der Ausstellung der 
EL-Verfügung. 

Die AHV Zweigstelle Chur berät Sie zudem in 
Fragen zur Altersrente und zu den übrigen So-
zialversicherungen.



Stadtkanzlei
Rathaus
Poststrasse 33
7000 Chur @stadt.chur

Telefon 081 254 51 06
stadtkanzlei@chur.ch
www.chur.ch




